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Beim Bau eines Mehrfamilienhauses – wie hier vor den Toren Zürichs – müssen gemäss Bauplan viele Arbeiten parallel verrichtet werden.� Bilder hev 

BAuen&wohnen

Der erfolgreiche Bauprozess 
hängt sehr vom Baupartner ab. 
Bevor Sie mit einem Architek-

ten oder einem Generalunternehmer 
bauen wollen, prüfen Sie Ihren mögli-

chen Baupartner und lassen Sie sich 
Referenzen bereits ausgeführter Objek-
te geben. Beim persönlichen Gespräch 
mit Eigentümern erstellter Projekte er-
fahren Sie, wie Kosten und Termine 
eingehalten werden, die Bauqualität 
umgesetzt wird und ob Kunden auch 
nach der Unterzeichnung des Kauf- 
oder Werkvertrages noch so intensiv 
betreut und beraten werden. 

Klare Bauverträge abschliessen
Die Zusammenarbeit mit einem Ar-

chitekten soll frühzeitig, am besten 
beim Planungsstart schriftlich geregelt 
werden. Der Architektenvertrag kann 
nämlich durchaus auch mündlich und 
durch das Handeln des Architekten 
entstehen. Auch ohne schriftliche Ver-
einbarung kann der Architekt seine 

Leistungen somit in Rechnung stellen, 
was nicht selten zu Überraschungen 
bei Bauherren führt. Der Schweizeri-
sche Ingenieur- und Architektenverein 
SIA bietet auch für Nichtmitglieder sei-
ne Vertragsvorlage an. Sie bildet eine 
gute Grundlage, welche aber in jedem 
Fall auf das einzelne Bauvorhaben an-
gepasst und präzisiert werden muss. 

Generalunternehmerverträge sind in 
ihrer Form frei, was mitunter zu ganz 
einseitigen Formulierungen führen 
kann. Vertragstexte wie «es liegt erst 
ein Baumangel vor, wenn ihn der Ge-
neralunternehmer als solchen akzep-
tiert» oder «die Schlusszahlung muss 
vor der Bauabnahme und Übergabe an 
den Käufer geleistet werden» sind dabei 
leider nicht unmöglich. 

Es empfiehlt sich, die Vertragsvor-
lagen und allgemeinen Bedingungen 
des VSGU, des Verbandes Schweizeri-
scher Generalunternehmer, zu verwen-
den oder sich zumindest daran anzu-
lehnen. In nur einem Vertrag wird das 
gesamte Bauwerk beschrieben und 
bestellt, der Vertrag muss daher hieb- 
und stichfest sein. Lassen Sie den Ver-
tragsentwurf unbedingt durch eine 
Fachperson oder einen Bauberater prü-

fen, damit Sie Schwachstellen und Ri-
siken reduzieren können vor der Un-
terzeichnung des Vertrages.

Zweitmeinung einholen
Nicht immer reichen die Informati-

onen des Architekten oder des Gene-
ralunternehmers aus, daher kann eine 
unabhängige Zweitmeinung von gros-
sem Nutzen sein für einen Bauherrn. 
Gibt es für eine Baufrage wirklich kei-
ne alternative Lösung? Sind die Mehr-
kosten für den Zusatzwunsch oder die 
Änderung wirklich gerechtfertigt? Ist 
eine qualitativ gute Ausführung in der 
vorgegebenen Zeitspanne wirklich 
möglich? Eine nicht am Projekt betei-
ligte Fachperson kann Ihnen dabei ver-
mutlich weiterhelfen.

Baupfusch durch Kontrollen 
verhindern

Der Kosten- und der Zeitdruck hin-
terlassen auch auf dem Bau ihre Spu-
ren. Eine regelmässige Überprüfung der 
ausgeführten Arbeiten macht sich be-
zahlt. Nicht alle Bauteile können an-
lässlich der Bauabnahme auf ihre fach-
gerechte Ausführung hin kontrolliert 
werden. Baumängel verbergen sich 
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nicht selten in den nicht mehr sichtba-
ren Bereichen, die dann früher oder 
später zu Schäden am Bauwerk führen 
können. Lassen Sie sich vom Baupart-
ner aufzeigen, wie die Qualitätssiche-
rung am Bau vorgenommen, dokumen-
tiert und sichergestellt wird. Speziell 
kontrolliert werden sollten dabei die 
Abdichtungen unter Terrain, die Wär-
medämmungen im Dach- und im Fas-
sadenbereich, der Aufbau des Unter-
lagsbodens sowie die Gipserarbeiten. 
Es kann sich für die Qualität Ihres Ei-
genheims durchaus bezahlt machen, 
für punktuelle Kontrollen einen unab-
hängigen Bausachverständigen beizu-
ziehen. 

Bauabnahme
Die Bauabnahme ist ein wichtiger 

Vorgang, für den Sie sich sorgfältig vor-
bereiten und sich ausreichend Zeit 
lassen müssen. Sämtliche Bauteile ge-
hen anschliessend in die Obhut des 
Bauherrn oder Eigentümers über. 

Lassen Sie sich bei den Kontrollen 
von Ihrem Baupartner nicht unter 
Druck setzen und verlangen Sie aus-
reichend Zeit dafür. Alles, was anläss-
lich der Bauabnahme sichtbar ist und 

Sie nicht bemängeln, gilt als akzeptiert. 
Es ist nicht immer einfach für einen 
Baulaien, seine Ansprüche gegenüber 
den Bauprofis durchzusetzen. Was ist 
jetzt noch innerhalb der Baunormen 
und Toleranzen und was nicht? Welche 
Nachbesserung eines Mangels kann 
verlangt werden und welche steht nicht 
mehr im Verhältnis? Sämtliche offenen 
Punkte und festgestellten Mängel wer-
den in einem Abnahmeprotokoll fest-
gehalten, das gemeinsam unterzeichnet 
wird. Prüfen Sie die Vollständigkeit und 
ob sämtliche Punkte und abgesproche-
nen Arbeiten präzise und verständlich 
protokolliert werden. Bei Punkten, bei 
dehnen keine Einigkeit erzielt werden 
kann, empfiehlt sich die Aussagen von 
beiden Parteien im Protokoll festzuhal-
ten und zu vereinbaren, welche Norm 
oder welcher Experte beigezogen wird 
als Schiedsrichter.

Besuchen Sie Ihre Baustelle so oft es geht. Schliesslich ist es ja Ihr Geld, das verbaut 
wird, und Kontrolle ist immer besser als Vertrauen, auch beim Bau.

Wissenswertes

Weitere Infos zum Thema  
Hausbau finden Sie unter: 

www.hbq-bauberatung.ch


